1. Geltungsbereich

 Für die Geschäftsbeziehungen zwischen RCS Computer Systems Meissl OEG, in folge RCS genannt, mit dem Käufer bzw. Lieferanten gelten  ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Verbindung mit den Bestimmungen der jeweilig gültigen Verkaufpreisliste von RCS. Andere Geschäftsbedingungen bzw. deren Bestimmungen werden, wenn diese mit dieser Geschäftsbedingung in Konflikt geraten nicht anerkannt, soweit nicht ausdrücklich und  schriftlich etwas anderes vereinbart wird. In Folge werden Geschäftbedingungen zweiter grundsätzlich nicht anerkannt, wenn diese Klauseln wie stillschweigende Vertragsverlängerungen und ähnliches enthalten. RCS vereinbart mit dem Käufer beim ersten Vertragsabschluß die Anwendbarkeit dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch für nachfolgende Aufträge, selbst wenn darüber nicht nochmals eine ausdrückliche Vereinbarung getroffen wird.  Abweichende Bedingungen des Käufers, insbesondere entgegenstehende Einkaufsbedingungen, gelten nur, wenn sie von RCS ausdrücklich und schriftlich anerkannt wurden. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Vertragsbestandteil. Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wurden.

1.1.
Lieferanten und Dienstleister verpflichten sich bei Abschluss eines Vertrages mit RCS  unsere Geschäftsbedingungen vorbehaltlos anzuerkennen. Weiters wird vorausgesetzt das Lieferanten und Dienstleister im Stande sind diese in der Originalfassung und deutscher Sprache zu lesen und zu verstehen bzw. durch deren Veröffentlichung im Internet und in unseren Geschäftsstellen diese selbständig aufzufinden. RCS geht davon aus das Lieferanten bzw. Dienstleister im Stande sind sich die Geschäftsbedingungen von RCS  selbständig zu beschaffen.

1.2. 
Abänderungen von 1.1. sind schriftlich festzuhalten und müssen von RCS genehmigt sein.

1.3.
Geschäftsbedingungen und ähnliches von Vertragspartnern, welche diese Geschäftsbedingung oder auch einzelne Punkte verändern oder außer Kraft setzen, müssen schriftlich RCS vor Vertragsabschluss bekanntgegeben werden.

2. 
Lieferungen und Leistungen

Die Angebote von RCS sind freibleibend und unverbindlich in Bezug auf Preis, Liefermöglichkeit und Lieferfristen. Ein Vertrag kommt erst mit der schriftlichen Auftragsbestätigung  von RCS, spätestens jedoch durch die Annahme der Lieferung durch den Kunden zustande.    

3. 
Liefertermine und -fristen, Versand, Gefahrübergang 

3.1. 
Alle von RCS  angegebene Termine und Fristen für Lieferungen gelten als nur annähernd vereinbart. Die Lieferfrist beginnt mit dem Ausstellungstag der Bestätigung und ist eingehalten, wenn bis Ende der Lieferfrist die Ware das Haus /Lager verlassen hat oder der Versendungsmöglichkeit die Versandbereitschaft der Ware gemeldet ist.

3.2. 
Kommt RCS in Lieferverzug und hat RCS eine ihr vom Käufer schriftlich zu setzende, angemessene Nachfrist ungenutzt verstreichen lassen so hat der Käufer das Recht, vom Vertrag insoweit zurückzutreten, als die Lieferung noch nicht erfolgt ist, es sei denn, die teilweise Erfüllung des Vertrages hat für ihn kein Interesse; In diesem Falle  kann der Käufer vom ganzen Vertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung  oder Lieferverzug können lediglich im Rahmen von Abschnitt 7 geltend gemacht werden.  

3.3.
Fälle höherer Gewalt und sonstige Ereignisse, die nach Vertragsabschluß eintreten, bei denen RCS kein Verschulden trifft und die RCS eine Lieferung wesentlich  erschweren oder unmöglich machen, etwa Naturkatastrophen, kriegerische Auseinandersetzungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, behördliche Maßnahmen sowie die nicht richtige oder verspätete Lieferung seitens der Lieferanten von RCS - sofern diese von RCS sorgfältig ausgesucht und die entsprechenden Bestellungen rechtzeitig aufgegeben wurden - entbinden RCS während der Dauer der Behinderung von den Verpflichtungen aus dem jeweiligen Vertrag. Während der Dauer dieser Behinderung ist auch der Käufer von seinen vertraglichen Verpflichtungen insbesondere der Kaufpreiszahlung, entbunden. Soweit dem Käufer die Verzögerung nicht zuzumuten ist, kann er nach Ablauf einer von ihm zu setzenden angemessenen Frist durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten. RCS behält sich das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die durch eines der o. g. Ereignisse hervorgerufene Lieferverzögerung länger als 6 Wochen andauert und dies nicht von RCS zu vertreten ist.

3.4. 
Die Gefahr für den Verlust bzw. die Beschädigung der Ware geht auf den Käufer über, wenn die Sendung zum Versand gegeben wurde. Dies gilt auch für frachtfreie Lieferung und persönliche Lieferung durch RCS. RCS wird die Sendung gegen Bruch, Transport - Feuerschaden und Diebstahl auf All-Risc-Basis versichern. Ausgenommen sind persönliche Lieferungen

3.5. 
Verzögert sich der Versand aus vom Käufer zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr für die Zeit der Verzögerung auf den Käufer über. In einem solchen Fall entspricht die Anzeige der Versandbereitschaft der Übergabe zum Versand.

4. Zahlung 


4.1. 
Die Rechnungen sind je nach Vereinbarung per Vorauskasse, per Nachnahme-Bar, oder bei Abholung zahlbar, soweit nicht anders vereinbart. Die Lieferung erfolgt grundsätzlich unfrei, d.h. zu Lasten des Käufers per Paketdienst, Spedition oder eigenem Fahrzeug, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 

4.2. 
Die sich aus der jeweils gültigen Preisliste von RCS ergebenden Preise verstehen sich ab Auslieferungslager Mattersburg. Mehrwertsteuer und andere gesetzliche Abgaben im Lieferland sowie Verpackung, Transportkosten, Transportversicherungen und Abwicklungspauschale werden dem Käufer zum Selbstkostenpreis von RCS weiterberechnet.  

4.3. 
Die Hereingabe von Wechseln bedarf der vorherigen Zustimmung von RCS.   

4.4. 
Im Falle des Verzuges ist RCS berechtigt dem Käufer Verzugszinsen in Höhe des nachgewiesenen, jeweiligen von RCS zu zahlenden Zinssatzes für in Anspruch genommene Überziehungskredite zu berechnen, mindestens aber 2% über dem jeweils gültigen Diskontsatz der Österreichischen Nationalbank. 


4.5.
Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen oder die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Käufers, insbesondere Gewährleistungsansprüchen ist nur zulässig, wenn diese Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

4.6.
Bei Zahlungsverzug, Wechsel- oder Scheckprotest und Zahlungseinstellung des Käufers sowie bei Eröffnung eines Konkurs- oder Vergleichsverfahrens über dessen Vermögen bzw. bei Einstellung eines solchen Verfahrens mangels Masse kann RCS die sofortige Zahlung ihr zustehender Forderungen gegen den Käufer - einschließlich etwaiger Forderungen aus umlaufenden Wechseln – ohne Rücksicht auf deren vereinbarte Fälligkeit verlangen. Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen ist RCS auch berechtigt noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung

oder Sicherheitsleistung auszuführen und wird, wenn die Vorauszahlung oder Sicherheit nicht binnen zwei  Wochen gedeckt ist, ohne erneute Fristsetzung vom Vertragzurücktreten. 

 4.7.
RCS ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers, im Wege des Kontokorrent mit dessen älteren Schulden zu verrechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen. Der Käufer ist hiervon zu unterrichten.    


5. 
Eigentumsvorbehalt 


5.1. 
Alle dem Käufer gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtig und zukünftig bestehender Forderungen Eigentum von RCS. Dies gilt auch insoweit, als die Forderungen in eine laufende Rechnung (Kontokorrent) eingestellt werden. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nicht berechtigt, es sei denn, dass eine anderslautende schriftliche Vereinbarung vorliegt. 

5.2. 
Gestrichen.

5.3. 
Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen im Sinne der §§ 947, 948 BGB bzw. § 415 AGBG verarbeitet, vereinigt, vermengt oder vermischt, so erwirbt RCS im Verhältnis des anteiligen Wertes der Vorbehaltsware Miteigentum an den dadurch entstandenen Zwischen- und Enderzeugnissen. Erwirbt der Käufer bei Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen Alleineigentum an der neuen Sache, so sind die Vertragspartner einig, dass RCS dem Käufer im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt. 

5.4. 
Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die im Voraus abgetretenen Forderungen hat der Käufer RCS unverzüglich unter Übergabe der für eine Interugation notwendigen Unterlagen zu unterrichten.  

5.5. 
RCS verpflichtet sich, die ihr nach den vorstehenden Bestimmungen zustehende Sicherung nach ihrer Wahl auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben als der Wert die zu sichernden Forderungen um 20% übersteigt.  

5.6. 
Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware ordnungsgemäß zu lagern und auf seine Kosten entsprechend der betriebsüblichen Handhabung beim Käufer gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu versichern. Die Versicherungsansprüche gelten in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware als an RCS abgetreten.

6. 
Gewährleistung 


6.1. 
Der Käufer hat die gelieferte Ware umgehend nach Eingang einer Kontrolle zu unterziehen und dabei entdeckte Mängel unverzüglich schriftlich zu rügen. Nicht offensichtliche Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung, längstens jedoch innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung schriftlich zu rügen ausgenommen sind Endverbraucher bei denen 2 Jahre zur Rüge festgesetzt sind, andernfalls gilt die Lieferung als ordnungsgemäß erbracht. Die Bestimmungen des §§ 377, 373 HGB bleiben unberührt. 

6.2. 
Nach dem Stand der Technik ist es nicht möglich, Fehler bei Softwareprogrammen in allen Anwendungsgebieten auszuschließen. RCS übernimmt deshalb die Gewährleistung für Softwareprogramme nur insoweit, als diese im Sinne der Programmbeschreibung grundsätzlich brauchbar sind. RCS gewährleistet, dass der Programmträger bei der Übergabe an den Käufer keine Material- und Herstellungsfehler hat.

Die Verantwortung dafür, dass die Programmfunktionen den Anforderungen des Käufers genügen und die beabsichtigten Ergebnisse tragen sowie die Auswahl, die Installation und die Nutzung der Programme liegt beim Käufer. 

 6.3.
Ist ein Gewährleistungsfall gegeben, ist der Käufer verpflichtet, vor Inanspruchnahme von RCS die Durchsetzung von Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüchen gegenüber den Lieferanten von RCS zu versuchen. Zu diesem Zweck wird RCS dem Käufer auf Verlangen die eigenen Gewährleistungsansprüche gegen Lieferanten abtreten und die vom Käufer gewünschten Unterlagen zur Verfügung stellen, sofern diese zur Durchsetzung der Ansprüche erforderlich sind. Wenn und soweit der Käufer hier nach nicht befriedigt wird, hat RCS nach seiner Wahl und nach Maßgaben dieses Abschnitts Ersatz für fehlerhafte Ware zu liefern oder diese nachzubessern. Erst nach zweimaligem Fehlschlag kann der Käufer Wandlung oder Minderung verlangen. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum von RCS über. Lässt RCS eine ihr vom Käufer zu setzende, angemessene Nachfrist verstreichen, ohne den Mangel zu beheben oder schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, so kann der Käufer Wandlung (Rückgängigmachung des Vertrages) oder Minderung (Herabsetzung der Vergütung) verlangen. Sämtliche darüber hinausgehende Gewährleistungsansprüche insbesondere Schadensersatzansprüche - können lediglich im Rahmen von Abschnitt7 geltend gemacht werden. 

6.4.   
RCS übernimmt für vom Kunden beigestellte Komponenten von Computern keine Haftung, Gewährleistung oder Garantie. Es wird weiters nicht dafür gehaftet das beigestellte Komponenten mit den von uns gelieferten Waren „harmonieren“ bzw. die Funktion beeinträchtigt wird.

7. 
Schadensersatzansprüche 


7.1.
Schadensersatzansprüche des Käufers gegen RCS sowie deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen  - gleich aus welchem Rechtsgrund - insbesondere wegen Mängel der gelieferten Ware, verschuldeter Unmöglichkeit der Lieferung oder Lieferverzug, positiver Vertragsverletzung der Pflichten bei den Vertragsverhandlungen und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit RCS oder deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, des Fehlens zugesicherter Eigenschaften sowie der Verletzung von Vertragspflichten, die für die Erreichung des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung sind, zwingend haften. 

7.2. 
Die Haftung von RCS für Schadenersatzansprüche aller Art des Käufers ist der Höhe nach in jedem Fall auf denjenigen Schaden beschränkt, dessen möglicher Eintritt für RCS bei Vertragsabschluss erkennbar und vorhersehbar war.  

7.3. 
Durch vorstehende Bestimmungen werden eventuelle weitergehende Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz nicht ausgeschlossen.   


8. 
Schutzrechte 


8.1. 
Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von RCS ist es dem Käufer nicht gestattet, die von RCS erworbene Ware in Länder außerhalb der EG zu exportieren. Daneben hat der Käufer rechtliche, einschlägige Exportbestimmungen, insbesondere diejenigen nach der Außenwirtschaftsordnung, sowie gegebenenfalls Anforderungen nach US-Recht zu beachten. 

8.2.
Der Käufer muss sich über diese Vorschriften selbständig nach österreichischen Bestimmungen erkundigen. Unabhängig davon, ob der Kunde den endgültigen Bestimmungswert der Ware angibt, obliegt es dem Käufer in eigener Verantwortung, ggf. die notwendige Genehmigung der jeweils zuständigen Außenwirtschaftsbehörden einzuholen, bevor er die Ware exportiert.       


9.
Export 


9.1. 
Der Käufer erkennt an, dass der Weiterverkauf jeglicher aus den USA importierter Produkte den Export-Kontrollbestimmungen der Vereinigten Staaten von Amerika unterliegt, die die Ausfuhr und Wiederausfuhr von Hardware, Software, technischen Datenträgern und unmittelbaren Produkten von technischen Datenträgern, einschließlich Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Produkte

stehen, beschränken. Der Käufer ist damit einverstanden, dass er weder direkt noch indirekt aus den USA importierte Produkte, Informationen oder Dokumentationen, die damit im Zusammenhang stehen, in irgendwelche Länder  bzw. an irgendwelche Endabnehmer exportiert oder wiederexportiert, ohne vorher eine hierfür erforderliche Zustimmung von der hierfür zuständigen Behörde eingeholt zu haben. Erforderlich ist die Zustimmung des amerikanischen "Department of Commerce", Abteilung für die Verwaltung von Exportangelegenheiten oder einer vergleichbaren staatlichen Stelle. Dasselbe gilt für alle Verwendungen seitens des Endabnehmers, die durch US-Bestimmungen beschränkt sind. Diese Bestimmungen beziehen sich insbesondere auf Länder, für die Beschränkungen gelten: Kuba, Haiti, Restjugoslawien (Serbien und Montenegro), Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Südafrika (nur militärische und polizeiliche Organisationen), Syrien und Vietnam; Endabnehmer, für die Beschränkungen gelten: Alle Endabnehmer, von denen der Käufer weiß oder die begründete Vermutung hat, dass die Produkte, die aus den USA importiert wurden, für den Entwurf, für Entwicklung oder die Produktion von Raketen bzw. in der Raketentechnik, im Zusammenhang mit Nuklearwaffen oder bei chemischen und biologischen Waffen verwendet werden; Endverbrauch, für den Beschränkungen gelten: jeglicher Gebrauch von Produkten, die im Zusammenhang mit dem Entwurf, der Entwicklung oder der Produktion von Raketen bzw. der Raketentechnik im Zusammenhang mit Nuklearwaffen oder der Waffentechnik oder für chemische und biologische Waffen aus den EEG importiert wurden.   


10. 
Allgemeines 


10.1.  Gerichtsstand ist Mattersburg ungeachtet aus welchem Land der Käufer stammt. 

10.2.  
Der Abschluss des Vertrages sowie die Vertragsbeziehungen mit

einem Käufer der seinen Wohnsitz oder Geschäftsbereich in Österreich hat, unterliegen

ausschließlich österreichischem Recht.  

10.3.  
Auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser

Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt der Vertrag zwischen RCS und dem Käufer in seinen übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der ungültigen Bestimmung, gilt eine dieser Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommende Regelung. Hilfsweise wird die Maßgeblichkeit der gesetzlichen Regelung vereinbart.  

10.4.  
Die Auftragsabwicklung innerhalb RCS erfolgt mit Hilfe automatischer Datenverarbeitung. Der Kunde erteilt hiermit seine ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung der RCS  im Rahmen vertraglicher Beziehungen bekannt gewordenen und zur Auftragsabwicklung notwendigen Daten. 

11. 
Zusatzbestimmungen

11.1.  
Lieferanten und Dienstleister RCS gegenüber nehmen zur Kenntnis das Verträge welche sich über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erstrecken nur anerkannt werden, wenn dies schriftlich auf dem Vertrag als direkter Bestandteil des Vertrages vermerkt ist. Bestimmungen aus den AGB´s von Lieferanten und Dienstleistern gelten in diesem Punkt nicht als Bestandteil des Vertrages.

11.2.  
Änderungen von Vertragsbestandteilen wie Preise, Leistungen usw. müssen in einem angemessenen Zeitraum vor der Kündigungsfrist schriftlich bekanntgegeben werden um eine Kündigung unsererseits zu ermöglichen. 

11.3. 
Sollten Änderungen unter Nichteinhaltung von 11.2. erfolgen so gilt der Vertrag Liefer- bzw. Dienstleisterseits als wiederrechtlich gekündigt, jede Art der Zahlung von RCS muss Liefer- bzw. Dienstleisterseits unterbunden werden, RCS wird ein etwaiger Schadensanspruch zugesprochen und geleistete Vorauszahlungen sind inklusive entsprechender Habenzinsen nach 4.4. unverzüglich an RCS rückzuerstatten. Daraus resultierende Mahnungen eines Lieferanten bzw. Dienstleisters werden mit entsprechender Begründung beantwortet, welche jedoch kostenpflichtig sein kann und somit gegengerechnet werden kann.

11.4. 
Verträge die eine Bezahlung von Lieferungen bzw. Leistungen vor der endgültigen Erbringung der Lieferung bzw. Leistung beinhalten erfordern einen Nachweis über die Erbringung der Lieferung bzw., Leistung mit geeigneten Mitteln. Jede Nichterbringung von Leistungsnachweisen gilt als nichterbrachte Leistung bzw. Lieferung und stellt eine Rückerstattung der Kosten und etwaige Schadensersatzansprüche außer Frage.

11.5. 
Jede Verwendung von Logos und Schriftzügen welche mit RCS in Verbindung gebracht werden können muss von RCS  genehmigt werden und der Verwender  verpflichtet sich unter Zusage von Schadensersatzansprüchen diese Logos und Schriftzüge in keiner Art schädigend zu verwenden. Dies beinhaltet ebenso eine Verwendung von Logos und Schriftzügen in einem nicht einwandfreien Zustand der Logos und Schriftzüge wie auch der betroffenen Oberfläche und deren direkte Umgebung. Etwaige aufgetretene Beschädigungen ungeachtet der Ursache sind vom Lieferer bzw. Dienstleister unverzüglich zu seinen Lasten zu beheben sofern die Lieferung bzw. Leistung nicht innerhalb der Geschäftsräume von RCS erbracht wird bzw. wurde, es sich um Handelswaren handelt welche von RCS zum Wiederverkauf erworben wurden oder es sich um Gegenständlichkeiten Handelt welche von RCS oder von RCS beauftragte Dritte in Umlauf gebracht werden ohne das der Lieferer bzw. Dienstleister darüber in Kenntnis gesetzt wurde wodurch für ihn eine Erhaltung der Qualität und deren Überprüfung unmöglich gemacht wurde (Werbegeschenke usw.).

Dies gilt, auch wenn ein Vertragsverhältnis beendet wurde und endet erst mit der Rechtmäßigen Entfernung durch den Lieferanten bzw. Dienstleister.

11.6. 
RCS behält sich das Recht vor Nachweise von erbrachten Leistungen auch ein Jahr nach Erbringung  der Leistung anzufordern, auch wenn diese Leistungen nach Erfüllung bezahlt wurden.

11.7.
An RCS gestellte Rechnungen müssen den Aktuellen Verordnungen und Gesetzen entsprechen eine Nichteinhaltung wird als „nicht gelegte Rechnung“ bewertet und kommentarlos nicht bezahlt. Daraus resultierende Mahnungen eines Lieferanten bzw. Dienstleisters werden mit entsprechender Begründung beantwortet, welche jedoch kostenpflichtig sein kann und somit gegengerechnet werden kann.

